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Also so wie Du das beschreibst, Fuxi, wird man das nicht als Ordnungsmaßnahme mit dem Ziel
eines Ausschlusses durchbekommen.
Da würde ich mich an den Justiziar der Schulaufsicht wenden und fragen, wie man da
sinnvollerweise vorgeht. Ich kann verstehen, dass Du den Jungen nicht mitnehmen willst.
Eigentlich müsste die Mutter das auch einsehen.
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